
 
 

Beschlussvorlage 
 
Beratungsfolge Termin Status TOP 
Bauausschuss Bovenau 13.11.2025 öffentlich 6.
Gemeindevertretung Bovenau 09.12.2025 öffentlich 
    
 
 
Beratung und Beschlussfassung zur Fördermittelbeantragung Nr. 241/25 Neues 
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" für das Bauvorhaben Uns 
Huus      
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Mit dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ werden überjährige investi-
ve Projekte der Kommunen für Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler 
Bedeutung gefördert. Die für den Projektaufruf 2025/2026 zur Verfügung stehenden Bun-
desmittel in Höhe von 333 Millionen Euro sind im Wirtschaftsplan des Sondervermögens 
Infrastruktur und Klimaneutralität veranschlagt. Interessenbekundungen können bis zum 15. 
Januar 2026 digital eingereicht werden. 
 
Über das Bundesprogramm SKS 
 
Der Deutsche Bundestag hat im Wirtschaftsplan 2025 des Sondervermögens Infrastruktur 
und Klimaneutralität (SVIK) Programmmittel in Höhe von 333 Millionen Euro für das neue 
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) bereitgestellt. Damit werden 
Kommunen dabei unterstützt, ihre Sportstätten von besonderer regionaler und überregiona-
ler Bedeutung im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu erhalten und zu modernisie-
ren. 

Das Bundesprogramm SKS zielt zugleich darauf ab, den bundesweiten Sanierungsstau bei 
Sportstätten einschließlich Hallen- und Freibädern in den Städten und Gemeinden abzubau-
en. Sport- und Freizeitangebote fördern das soziale Miteinander. Dafür müssen die entspre-
chenden Einrichtungen in den Kommunen zur Verfügung stehen und voll funktionsfähig sein. 

Fördergegenstand sind bauliche Anlagen, die primär der Ausübung von Sport dienen sowie 
deren typische bauliche Bestandteile und zweckdienliche Folgeeinrichtungen. Dies umfasst 
neben Gebäuden auch Freibäder und Sportfreianlagen, wie z. B. Sport- und Tennisplätze. 
Gefördert wird deren umfassende bauliche Sanierung und Modernisierung; Ersatzneubauten 
sind nur in Ausnahmefällen förderfähig. Bei Gebäuden steht die energetische Sanierung im 
Fokus, weshalb diese nach Baufertigstellung definierte energetische Standards erfüllen 
müssen. Die Umwandlung in bzw. Sanierung von Kunstrasenplätzen ist ebenfalls möglich. 

Die Auswahl der zu fördernden Projekte erfolgt nach Durchführung ei-
nes Interessenbekundungsverfahrens durch den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestags. Anschließend werden alle ausgewählten Kommunen informiert und erhalten 
eine Aufforderung, einen Zuwendungsantrag zu stellen. 
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Die Kommunen können ihre Interessenbekundungen bis zum 15. Januar 
2026 ausschließlich digital über das Förderportal des Bundes easy-Online einreichen. Das 
Portal wird ab dem 10. November 2025 freigeschaltet sein. Einzelheiten können dem Projek-
taufruf entnommen werden. 

Quelle: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/aufrufe/aktuelle-meldungen/sks.html 

 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Zuwendungen werden als Projektförderung in Form der Festbetragsfinanzierung als 
nicht rückzahlbare Zuschüsse bewilligt. Der Bundesanteil der Förderung beträgt mindestens 
250.000 Euro. Der Höchstbetrag der Förderung liegt bei 8 Millionen Euro. Die Projekte müs-
sen von den Kommunen bzw. Landkreisen (bei Eigentum des Landkreises) mitfinanziert 
werden. Der Bund fördert bis zu 45 Prozent und bei Kommunen in Haushaltsnotlage bis zu 
75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Entsprechend beträgt der aufzubrin-
gende kommunale Eigenanteil mindestens 55 Prozent bzw. bei Kommunen in Haushaltsnot-
lage mindestens 25 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die genaue Förder-
höhe legt der Haushaltsausschuss in seiner Auswahlentscheidung fest. 
 
 
Quelle: 
 
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/aufrufe/aktuelle-meldungen/sks-
faq.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, dass die Verwaltung Fördermittel für das Bauvorhaben „Uns Huus“ 
beantragen soll.  
 
 
 
 
Im Auftrage gesehen:
 
gez.  gez. 
Wiemann Daniel Ambrock 
 Bürgermeister 

 
 


